
Gemischte PKW-NutzuNG1)

start

Pkw von seiner Bauart her 
ausschl. betrieblich nutzbar?

Sämtliche Pkw-Aufwendungen
= Betriebsausgaben

Besondere Berufsgruppe wie 
Taxifahrer, Handelsvertreter, 
Bauunternehmer 2) ?

betriebl. Nutzung 3) 
< 10 %?

betriebl. Nutzung 3)  
≥ 10 % und ≤ 50 %?

betriebl. Nutzung 3)  
> 50 % und < 100 %?

Zuordnung zum 
Privatvermögen?

Zuordnung zum  
Betriebsvermögen?

Privatvermögen Betriebsvermögen

Nur Aufwendungen für 
betriebl. Fahrten
= Betriebsausgaben

Sämtliche Pkw-Aufwendungen 
= Betriebsausgaben

Sämtliche Pkw-Aufwendungen 
= Betriebsausgaben

Privatnutzung  
= gewinnerhöhende  
Nutzungsentnahme

Privatnutzung  
= gewinnerhöhende  
Nutzungsentnahme

WahlrechtWahlrecht

individuell 
ermittelter 
km-Satz

pauschaler 
km-Satz  
0,30 €/km

Anteilige Kosten, 
die auf die private 
Nutzung entfallen 2)

1%-Methode Fahrtenbuch-
methode

nein

nein

nein nein

ja

ja

ja ja nein ja

ja

ja

1) Das Schaubild gilt ausschließlich für den Fall, dass maximal ein Pkw gemischt (privat und betrieblich) genutzt wird.
2) Laut Schreiben des Bundesfinanzministeriums (Az. IV C 6 – S 2177/07/10004)
3)  Dokumentation z. B. durch Terminkalender, formlose Aufzeichnungen über einen repräsentativen Zeitraum, Abrechnungen, Fahrtenbuch etc.  

hinweis: Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte gelten als betriebliche Fahrten.  Q
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